
Webinar: Die Rolle des Energiebericht Online-Tools (EBO) in der Umset-
zung der Energieeffizienzrichtlinie (EEDIII-Richtlinie) 

24.4.2025, 14:00 bis 15:00 Uhr, MS Teams 
 

Fragen und Antworten aus dem Chat 

„Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen nach bestem Wissen und Gewissen be-
reitgestellt werden. Ich empfehle jedoch, sich bei rechtlichen Fragen an einen Fachmann oder 

Rechtsanwalt zu wenden, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. 

 

Wie ist die Situation, wenn ein Gebäude keinen Energieausweis hat? Dies kann doch auch 
mit erheblichen Kosten und Aufwand verbunden sein. 

Verweis auf EU-Gebäuderichtlinie und Energieausweisvorlagegesetz (seit 2012): Für Neubauten, 
größere Renovierungen und bei öffentlichen Gebäuden mit einer konditionierten Brutto- Gebäu-
defläche von mehr als 500 m² besteht die Verpflichtung eines Energieausweises inkl. der Pflicht 
der Aushängung an einer gut sichtbaren Stelle im (Haupt-)Eingangsbereich. Die EU Gebäudericht-
linie wurde auch in Landesrecht z.B. Bautechnikverordnung (BTV) umgesetzt, auch in dieser sind 
Energieausweis Aushangpflichten entsprechend geregelt. 

Die Berechnung der Energieausweise richtet sich nach Kostensätzen der jeweiligen Energieaus-
weisberechnungsstelle. 

 

Wie wird eine unterjährige Änderung der Energiebezugsfläche behandelt? Wird in dem be-
treffenden Jahr einfach die durchschnittliche Fläche eingetragen? 

Es wird empfohlen, die Anpassung im kommenden Jahr vorzunehmen bzw. einen Vermerk im 
EBO unter Eingabe > Gebäude > Strukturdaten > Berichtskommentar hinterlassen. 

 

 



Wenn ein Gebäude nach 2021 errichtet wurde, liegen für das Jahr 2021 keine Verbrauchsda-
ten vor. Welches Jahr wird in diesem Fall als Basisjahr herangezogen? 

Das Baujahr des Gebäudes bzw. der Verbrauch des 1. Jahresvollbetriebs. 

 

Was geschieht, wenn ein Gebäude im Jahr 2021 noch keinen Energieausweis besaß, jedoch 
eine detaillierte Energieauswertung vorlag? 

Energieverbrauch (real): Es ist immer der reale Energieverbrauch maßgebend für die Nachweis-
führung der Einsparung. 

Energieausweis: Zur Nachweisführung des Niedrigstenergiegebäudestandards ist der Energie-
ausweis die alleinige Möglichkeit. (Siehe Nationaler Plan der OIB RL 6 aus dem Jahr 2018 siehe 
hier.) Mit dem realen Energieverbrauch kann kein Niedrigstenergiegebäudestandard nachgewie-
sen werden! 

 

Sollte man Maßnahmen zu Energieeinsparungen erst nach 1.10.2025 machen, damit sie 
wirksam sind? 

Artikel 5 (Ziel: 1,9% Endenergieeinsparung): Nein, Energieeffizienzmaßnahmen zur Reduktion des 
Endenergieverbrauchs (Gebäude, Anlagen, Mobilität) am besten bereits jetzt umsetzen. Die Ef-
fekte der Einsparung (z.B. Einsparung von Kosten und CO2), wirkt sofort und der Energieverbrauch 
wird gegenüber dem Basisjahr 2021 gesenkt. 

Artikel 6: Um Energieeinsparungen vorwegzunehmen und Anreize für frühzeitiges Handeln zu 
schaffen, kann ein Mitgliedstaat, der gemäß Absatz 1 in einem beliebigen Jahr bis zum 31. Dezem-
ber 2026 mehr als 3 % der Gesamtnutzfläche seiner Gebäude renoviert, den Überschuss auf die 
jährliche Renovierungsrate eines der drei folgenden Jahre anrechnen. Ein Mitgliedstaat, der ab 
dem 1. Januar 2027mehr als 3 % der Gesamtnutzfläche seiner Gebäude renoviert, kann den er-
zielten Überschuss auf die jährliche Renovierungsquote der folgenden zwei Jahre anrechnen.  

 

Derzeit stehen die Gemeinden unter finanziellem Druck und werden umfassende Sanierun-
gen schwierig aus eigenen Mitteln realisieren können. Gibt es bereits Pläne oder Überle-
gungen, die erforderlichen Investitionen zu fördern? 

Aktuell wurde das vom Gesetzgeber in Österreich nicht konkretisiert. Jedoch ist in der EED III 
Richtlinie festgelegt, dass die Mitgliedsstaaten sich um (finanzielle) Unterstützung zur Errei-
chung der Ziele der Richtlinie Gedanken machen müssen. 

 

Kann ein Energiemonitoring als Nachweis des Niedrigstenergiegebäudestandards verwen-
det werden, dieses ist näher an der Realität als ein Energieausweis? 

Der Energieausweis gilt als Nachweis für den Status als Niedrigstenergiegebäude und bedeutet, 
dass für dieses Gebäude keine Einsparungen mehr nachgewiesen werden müssen. 

 

https://www.oib.or.at/richtlinien/oib-richtlinien-2023/oib-richtlinie-6-nationaler-plan


Mit welchen Konsequenzen ist zu rechnen, wenn Gemeinden keine Energiebuchhaltung 
führen und somit auch keine Einsparungen nachweisen können? 

Können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten (Fehlen der nationalen Umsetzung der 
Richtlinie). 

 

Wie werden z.B. Mehrverbräuche durch Nutzung, Ausbau, berücksichtigt? 

Können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten (Fehlen der nationalen Umsetzung der 
Richtlinie). 

 

Zu den Gebäuden zählen auch Rüsthäuser der Feuerwehren? Zu den Prozessen zählen 
auch z.B. Kläranlagen, Pumpstationen? 

Ja. 

 

In der Energieberichterstattung (EBO) sollen die Verbrauchsdaten jährlich angegeben wer-
den. In der Praxis liegen jedoch häufig lediglich Rechnungen oder Bedarfsdaten für 
Heizperioden vor. Ist es daher auch möglich, die Aufzeichnungen ausschließlich über eine 
Heizperiode zu führen? 

Ja, ist auch sinnvoll. Das gilt auch für den Stromverbrauch. 

 

Aufgrund unterschiedlicher Temperatur in den Wintern, gibt es unterschiedliche Wärme-
bedarfe. Gibt es einen Ausgleichsfaktor dafür, damit die Winter vergleichbar sind? 

Ja, es gibt im EBO eine sogenannte Klimakorrektur, die die Werte mit Hilfe von Heizgradtagen 
standortklimakorrigiert ausgibt. 

 


